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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 
Gugerbauer und Genossen vom 6. Dezember 199G, 
Zl. 94/J-NR/90 betreffend die Firma Btshler 
Pneumatik International 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, daß gemäß Art. 52 Abs. 1 
B-VG der Nationalrat und der Bundesrat befugt sind, die Ge~ 
schäftsfüh~ung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mit
glieder über alle Gegenstände ~er Vollziehungzubefragen 
und alle einschlägigen Auskünfte zu verlang.n~Es war daher 
zu prüfen, ob sich die gestellten Fragen überhaupt auf "Ge
genstände der Vollziehung" im Sinne des B-VG beziehen. 

, .... ,. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes , daß ... 
sidh das Interpellationsrecht insbesondere ~uf Regierungsakte" 
"sowie Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der .' 
Verwaltung des Bundes als Träger vonPrivatrechten" bezieht. 
Die gegenständliche Anfrage behandelt Angelegenheiten, die . 
nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 Abs. 1 

'B-VG sind. 

Ich habe dennoch Ihre Anfrage an den Vorstand der öster~ 
reichischen Industrieholding AG weitergeleitet, von. dem mir 
nach Rücksprache mit der Maschinen- und Anlagenbau HOlding AG 
fOlgende Stellungn?hme übermittelt wurde:· ... 

Ihre Fragen darf ich wie ~olgt beantworten: 

zjuFraqe 1; 
"Wie groß sind die Produktserlen bei vergleichbaren Baggern 
von Konkurrenzfirmen?" 

Vergleichbare Produkt serien bei den Mitbewerbern belaufen 
sich auf 20 bis 40 Geräte pro Jahr. 
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Zu Frage 2: 
"Wie groß müßte mittelfristig eine kostendeckende Produkt
serie der Btlhler Pneumatik International sein'?" 

Die derzeit laufende Produktserie wird bereits kostendeckend 
verkauft. 

Zu Frage 3: 
"Wieviele Bagger hat die Btlhler Pneumatik International bis
her tatsächlich produziert und stimmt es, daß dies nur Ein
zelanfertigungen waren?" 

Bisher wurden 14 Geräte in Serienfertigung produziert~ 

Z!Lfrage 4: 
"Stimmt es, daß die Marktstudie von Herrn Wiesbeck erstellt 
wurde und jeglichen Realitätsbezug entbehrt'?" 

Nein. 

Zu Frage 5: 
"FUr wieviele Betriebsstunden und für welche VerfUgbarkeit 
übernimmt die Btlhler Pneumatik International beim Verkauf die 
Garantie'?" 

BPI gewährt vergleichbar zur Konkurrenz eine Garantie von 
2.000 Betriebsstunden oder von einem Jahr. 

Z;u Frage 6: 
"Welches Zahlungsziel wird den Käufern geWährt?" 

Es wird ein branchenübliches Zahlungsziel gewährt, beim Ver
kauf der letzten Maschine wurden 14 Tage nachUbergabe ver
einbart. 

Zu Frage 7: 
"Wie sind die diesbezüglichen Konditionen der Konkurrenzfir
men und wie lassen sich die Unterschiede erklären'?" 

Es sind keine Unterschiede bekannt. 

Zu Frage 8: 
"Trifft es zu, daß etwa die Type LB 500 um 3,35 Millionen 
Schilling angeboten wird und.wie ist dieser Verkaufspreis 
kalkuliert, da vergleichbare ausländische Konkurrenzprodukte 
5 - 7 Millionen SChilling kosten'?" 

Nein. das trifft nicht zu. Preis- und Kalkulationsangaben 
unterliegen dem Geschäftsgeheimnis. 

Zu Frage 9: 
"Wie wurde der inländische Wertschöpfungsanteil von 55 % er
rechnet, zumal eine Aufstellung ergeben hat, daß alle wesent-

-~ 
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lichen Bestandteile ausländischen Ursprungs sind, obwohl 
teilweise ~sterreichische Lieferanten vorhanden wären?" 

Die Errechnung erfolgt durch die Addition aller in österreich 
erbrachten Lieferungen und Leistungen. 

Zu Frage 10: 
"Welche Privatpersonen sind am Verkaufserlös durch Provisio
nen beteiligt und in 'welcher H~he?" 

Keine. 

Zu den Fragen 11 und 12: 
"Trifft es zu, daß die Baggerproduktionin Kapfenberg derzeit 
eingestellt ist? Wenn ja, warum?" 

Es trifft nicht zu, daß die Baggerproduktion in Kapfenberg 
derzeit eingestellt ist. 

Zu den Fragen 13 und 14: 
"Trifft es zu, daß die BPI bereits ein verbindliches Kaufan
gebot fUr eine norwegische Produktionsfirma abgegeben und 
die Sicherung von 40 Arbei tspHitzen in Norwegen garantiert 
hat? Wenn ja, warum?" 

Das von Ihnen angesprochene verbindliche Kaufangebot ist 
nicht existent. 

Zu Frage 15: 
"Stimmen die Vermutungen. wonach durch eine allfällige Verla
gerung der Produktion in das Ausland die vor allem fUr Pri
vatpersonen gewinnbringende Verkaufsfirma erhalten werden 
soll?" 

Nein. 

Wien, am l~.Jänner 1991 /il B7h esminister . 

, [:' t(j 
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